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Un exemple tiré du catalogue d’activités de la «Stiftung Bauk

X

des fabriques Reishauser en école professionnelle.
Ein Beispiel aus dem Tdtigkeitskatalog der Stiftung Baukultur: die Umnutzung des Fabrik-
ensembles Reishauser in eine Berufsschule (Bild Kurtz).

der zur Erneuerung erforderli-
chen Massnahmen.

Wenn schliesslich mit dem
Hausbesitzer das volle Ver-
standnis fiir den vorhandenen
Gebidudezustand erreicht  ist
und Einigkeit {iber die Ziele
zukiinftiger Nutzung und die
damit verbundenen techni-
schen und wirtschaftlichen
Massnahmen besteht, bleibt
noch immer die grosse Frage
der Realisierung. Viele Hausei-
gentiimer fiirchten das Risiko
und sind fiir Entscheide als
Bauherr tiberfordert.

Stellvertreterin

von Bauherren

Hier sieht die Stiftung ihre we-
sentliche Aufgabe. Grundsiitz-
lich tibernimmt die Stiftung das
Mandat der Bauherren-Stell-
vertretung gegeniiber Archi-
tekten, den Behorden und der
technischen und wirtschaftli-
chen Durchfiihrung. Die volle
Verantwortung fiir die ziel-
gerechte Realisation des mit
dem Bauherrn abgesprochenen
Vorhabens wird von der Stif-
tung getragen. Sie garantiert
auch den Behorden wie z.B.
der Denkmalpflege gegeniiber
fachlich einwandfreie Durch-

fithrung der Bausanierung.

Wo der Hauseigentiimer zu ei-
gener Realisierung nicht in der
Lage ist und das Bauwerk die
entsprechende Bedeutung hat,
kann die Stiftung als Bautriger
oder sogar durch Erwerb das

ultur»: la transformation

Vorhaben ermoglichen. Viele
Wege sind offen, um wertvolle
Bausubstanz, die fiir das En-
semble unserer bedringten
Umwelt vonnoten sind, durch
eine handlungsfihige Institu-
tion zu erhalten.

Grundsitze

Bei ihrer Arbeit hilt sich die
Stiftung Baukultur an folgen-
de Grundsitze:

1. Jeder Artefakt und damit
jeder Bau ist als Ganzes in al-
len Teilen vollwertig: Grund-
substanz mit Anderungen

- und Zutaten spiegeln die ge-

 schichtlichen Lebensspuren.
2.Jeder Bau hat Bedeutung
als Teil eines Ensembles und

 steht im Dialog mit seiner

. Umgebung.

3. Alle Bauten haben zumeist

einen Kern, iiber den sich im
Laufe wechselnder Nutzung
durch die Zeiten schichtweise
neue Substanz fiigt.
4.Die Ganzheit des ge-
schichtlichen =~ Wachstums
und Gewordenseins ist lesbar
zu erhalten.
5.Die gegenwirtige, neue
und zukiinftige Nutzung hat

sich nach der gegebenen-
Baustruktur und auf das Um-
feld zu beziehen.

6. Konstruktiv gefihrdete
Bauteile sind durch geeignete
konstruktive Massnahmen zu
belassen und zu unterstiitzen.
7. Anderungen und Neubau-
teile sind klar darzustellen
und als Gegenwartssprache
einzufiigen.

8. Verinderungen als Eingrif-
fe sowie bauliche Erweiterun-
gen sind als Gegenwartsan-
spruch moglich, soweit sie aus
der Nutzung der historischen
Substanz erwachsen und diese
vollwertig ergdnzen.

9. Rekonstruktionen werden
abgelehnt. Neu Gebautes hat
seiner Zeit zu entsprechen.
Seine formale Qualitdt soll
die Grundsubstanz respektie-
ren.

Okozentren vereint

Vier Schweizer Okozentren
(Langenbruck BL, Schattweid/
Wolhusen LU, Bern und Win-
terthur ZH), die der unabhingi-
gen und praxisorientierten Be-
rufsarbeit verpflichtet sind, ha-
ben sich zum Verband Schwei-
zer Okozentren zusammenge-
funden. Sie wollen damit enger
zusammenarbeiten, ihre ge-
meinniitzige Titigkeit besser
koordinieren und neue Wege
finden, ihre Leistungen zugun-
sten der Offentlichkeit zu fi-
nanzieren.

Verordnung genehmigt
Der Ziircher Kantonsrat hat mit
115 gegen 29 Stimmen eine
neue Natur- und Heimatschutz-
verordnung gutgeheissen. Die-
se war wegen der Unterschutz-
stellung von Natur- und Land-
schaftsobjekten von griiner und
bduerlicher Seite unter Be-
schuss geraten. Die einen hiel-
ten sie fiir zu lasch, den andern
ging sie zu weit.

Landschaftsfonds-Kredite
Die Kommission des 1991 vom
Bundesparlament geschaffenen
Schweizer Landschaftsschutz-
fonds hat erstmals eine Reihe
von Gesuchen zur Finanzie-
rung von Landschaftsschutz-
Projekten behandelt. Aus den
ihr bisher zugegangenen iber
100 Gesuchen wurden 7 ausge-
sucht, denen Beitrige und
Darlehen in der Hohe von 1,7
Mio Fr. gewihrt wurden. Dar-
unter fallen 684300 Fr. an ein
Obstgarten- und Gehdlz-Pro-
jekt in La Baroche JU, 500 000
Fr. an ein Stallsanierungspro-
gramm in Bordei TI sowie
200000 Fr. an ein Alpsanie-
rungsprojekt im Walliser Balt-
schiedertal.

Beschwerderecht intakt
Die Beschwerderecht der ge-
samtschweizerischen  Natur-,
Heimat- und Umweltschutzor-
ganisationen auf Bundesebene
sollen weder abgeschafft noch
eingeschrinkt werden. Der
Bundesrat hat eine entspre-
chende Motion von Nationalrat
Simon Epinay (cvp, Wallis)
abgelehnt, jedoch in Aussicht
gestellt, dass das Verfahren ge-
strafft werden soll.

Heimatschutz/ Sauvegarde 4/92 23



	In Kürze

